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(54) System mit mehreren Leistungseinrichtungen mit Zugangskontrolleinrichtungen

(57) Ein System weist mehrere Gruppen (A, B) von
Leistungseinrichtungen (1 bis 4) auf, an denen jeweils
eine Zugangskontrolleinrichtung (5 bis 8) mit einer
Schreib/Leseeinrichtung (13 bis 16) für einen berüh-
rungslosen Datenträger (20) vorgesehen ist. Die
Schreib/Leseeinrichtungen (13 bis 16) jeder Gruppe (A,
B) sind mit einer Datenbank (17, 18) vernetzt. Um die
Lesedauer beim Lesen des Datenträgers (20) zu redu-
zieren, werden auf dem Datenträger (20) die Anwen-
dungsdaten (23) abgelegt. Der Datenträger (20) weist
eine Identifikationsnummer (21) sowie einen Transakti-
onszähler (22) mit einer Transaktionszahl auf, welche
bei einer Änderung der Anwendungsdaten (23) geändert
wird. Die Anwendungsdaten (23), die Identifikationsnum-

mer (21) und die Transaktionszahl werden in der Daten-
bank (17, 18) der Gruppe (A, B) abgelegt, die der Benut-
zer aufsucht. Bei Zutritt zu einer Leistungseinrichtung (1
bis 4) dieser Gruppe (A, B) werden mit der Schreib/Le-
seeinrichtung (13 bis 16) nur die Identifikationsnummer
(21) und die Transaktionszahl vom Datenträger (20) aus-
gelesen, solange die Anwendungsdaten unverändert
sind. Bei Übereinstimmung der ausgelesenen Identifika-
tionsnummer (21) und Transaktionszahl mit der in der
Datenbank (17, 18) abgelegten Identifikationsnummer
und Transaktionszahl werden die Anwendungsdaten aus
der Datenbank (17, 18) abgerufen und bei gültiger Zu-
gangsberechtigungsprüfung gibt die Zugangskontroll-
einrichtung (5 bis 8) den Zutritt frei.



EP 1 814 088 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein System mit
wenigstens zwei Gruppen von Leistungseinrichtungen,
an denen jeweils mindestens eine Zugangskontrollein-
richtung vorgesehen ist, nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Bei einem solchen System werden mit der
Schreib/Leseeinrichtung die Anwendungsdaten aus
dem Datenträger ausgelesen, die z.B. an einer Kasse
mit einer Dateneingabeeinrichtung auf den Datenträger
codiert worden sind. Wenn die ausgelesenen Anwen-
dungsdaten eine gültige Berechtigung zum Zutritt der
Leistungseinrichtung z.B. einer Transporteinrichtung,
wie einem Skilift, ergeben, gibt die Zugangskontrollein-
richtung den Zutritt zu der Leistungseinrichtung frei. Die
Überprüfung der Anwendungsdaten kann beispielswei-
se durch die Schreib/Leseeinrichtung erfolgen, die die
Anwendungsdaten ausliest und die Zugangskontrollein-
richtung steuert, oder z.B. bei einem Zugang mit mehre-
ren Zutrittsspuren mit einem PC.
[0003] Das Auslesen von RFID- und dergleichen be-
rührungslosen Datenträgern erfordert bei speicherinten-
siven Anwendungen eine Lesedauer von 100 ms und
mehr, die als zu lange und damit als störend empfunden
wird. Es ist deshalb vorgeschlagen worden, alle Lei-
stungseinrichtungen z.B. eines Wintersportgebietes mit
einer zentralen Datenbank zu vernetzen, an die auch die
Kassa angeschlossen ist. Mit der Eingabeeinrichtung an
der Kassa werden dann die Anwendungsdaten in der
Datenbank abgelegt, zusammen mit einer Identifikati-
onsnummer, beispielweise der Seriennummer des Chips
des RFID-Datenträgers.
[0004] Beim Zutritt zu einer Kontrolleinrichtung dieses
vollvernetzten Systems werden mit der Schreib/Leseein-
richtung nur die Seriennummer des Chips ausgelesen,
und dann online die in der Datenbank gespeicherten An-
wendungsdaten, die dieser Seriennummer zugeordnet
sind, abgerufen. Damit kann die Lesedauer an der Zu-
gangskontrolleinrichtung wesentlich verkürzt werden.
[0005] Die Skilifte einer Wintersportregion liegen je-
doch oft weit auseinander. So kann sich eine Gruppe von
Skiliften in einem Tal und eine andere Gruppe in einem
weit davon entfernten Tal befinden. Zwar ist es möglich,
die Skilifte der einzelnen Täler mit einer gemeinsamen
Datenbank zu vernetzen. Die Vernetzung aller Skilifte
aller Täler erfordert jedoch einen erheblichen Aufwand.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, bei zwei
oder mehreren Gruppen von Leistungseinrichtungen, die
weit auseinanderliegen, die Lesedauer an der Zugangs-
kontrolleinrichtung auf einfache Weise zu verkürzen,
wenn nur ein Datenträger verwendet wird.
[0007] Dies wird erfindungsgemäß mit dem im An-
spruch 1 gekennzeichneten System erreicht. D.h., erfin-
dungsgemäß wird der Datenträger, der eine Identifikati-
onsnummer aufweist, zusätzlich mit einem Transaktions-
zähler versehen. Die Anwendungsdaten und eine Trans-
aktionszahl werden auf den Datenträger geschrieben.

Zugleich werden die Identifikationsnummer, die Anwen-
dungsdaten und diese Transaktionszahl in der Daten-
bank der Gruppe von Leistungseinrichtungen abgelegt,
die der Benutzer mit dem Datenträger aufsucht. Bei Zu-
tritt zu einer Leistungseinrichtung dieser Gruppe wird mit
der Schreib/Leseeinrichtung der Zugangskontrolleinrich-
tung der Leistungseinrichtung die Identifikationsnummer
und die Transaktionszahl von dem Transaktionszähler
des Datenträgers ausgelesen und bei Übereinstimmung
der gelesenen Identifikationsnummer und Transaktions-
zahl mit der in der Datenbank abgelegten Identifikations-
nummer und Transaktionszahl erfolgt - anstelle des Le-
sens und der Überprüfung der Anwendungsdaten von
dem Datenträger - ein Auslesen der Anwendungsdaten
aus der Datenbank und eine anschließende Überprüfung
der Anwendungsdaten, wobei bei gültiger Zugangsbe-
rechtigungsprüfung die Zugangskontrolleinrichtung den
Zutritt freigibt.
[0008] Die Überprüfung der Anwendungsdaten kann
beispielsweise direkt durch die Schreib/Leseeinrichtung
erfolgen, die die Zugangskontrolleinrichtung steuert,
durch einen PC oder dergleichen Rechner, der insbe-
sondere bei einem Zugang mit mehreren Zugangsspu-
ren mit je einer Zugangskontrolleinrichtung mit einer
Schreib/Leseeinrichtung mehrere Zugangskontrollein-
richtungen steuert, oder direkt durch den Server der Da-
tenbank.
[0009] Der Transaktionszähler und die Identifikations-
nummer des Datenträgers werden somit gemeinsam als
Schlüssel für die Datenbank der betreffenden Gruppe
von Leistungseinrichtungen verwendet. Wenn sich der
Benutzer mit dem Datenträger im Bereich dieser Gruppe
aufhält, reicht damit das Lesen der Seriennummer und
der Transaktionszahl von dem Datenträger mit der
Schreib/Leseeinrichtung an der Zugangskontrolleinrich-
tung aus. Damit kann die Lesedauer beispielweise auf
25 ms bis 50 ms oder weniger verkürzt werden.
[0010] Bei einer Änderung der Anwendungsdaten wer-
den in der Datenbank, mit der die Schreib/Leseeinrich-
tung vernetzt ist, die den Datenträger ausliest, die Trans-
aktionszahl geändert sowie die geänderten Anwen-
dungsdaten abgelegt und die geänderte Transaktions-
zahl auf dem Transaktionszähler des Datenträgers ab-
gelegt, zusammen mit den geänderten Anwendungsda-
ten.
[0011] Die Leistungseinrichtungen können z.B. Trans-
porteinrichtungen, wie Skilifte sein. Jedoch werden da-
von auch andere Einrichtungen umfasst, beispielsweise
andere Sport-, Unterhaltungs- und Verpflegungseinrich-
tungen und dergleichen.
[0012] Während die Leistungseinrichtungen und de-
ren Schreib/Leseeinrichtungen jeder Gruppe einander
benachbart und mit einer gemeinsamen Datenbank ver-
netzt sind, können erfindungsgemäß die Gruppen ohne
zusätzlichen Aufwand voneinander weit entfernt liegen.
So kann es sich bei der einen Gruppe um Skilifte oder
dergleichen Transporteinrichtungen in einem Tal und bei
der anderen Gruppe um Skilifte und dergleichen in einem
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davon weit entfernten Tal handeln.
[0013] Da die Datenübermittlungsgeschwindigkeit bei
berührungslos arbeitenden Datenträgern wesentlich ge-
ringer ist als bei kontaktbehafteten Datenträgern, ist die
Erfindung insbesondere für berührungslose Datenträger
bestimmt, insbesondere RFID-Datenträger. Sie ist vor
allem für "hands free"-Datenträger mit einer Datenüber-
tragungsentfernung von mehr als 100 mm geeignet. Die
eineindeutige Identifikationsnummer des Datenträgers
ist vorzugsweise die Seriennummer des Chips des RFID-
Datenträgers.
[0014] Die Zugangskontrolleinrichtung kann eine
Drehsperre, eine Lichtschranke oder eine andere Perso-
nenvereinzelungseinrichtung sein. Die Freigabe des Zu-
tritts mit einer Drehsperre kann dadurch erfolgen, dass
die gesperrte Drehsperre in die Freigabestellung über-
geführt wird oder die in der Freigabestellung befindliche
Drehsperre geöffnet bleibt. Als besonders geeignet hat
sich die Erfindung für eine Zugangskontrolleinrichtung
gemäß dem deutschen Patent Nr. 10 2004 013 965 er-
wiesen. Dabei sind am Zugang nacheinander zwei An-
tennen vorgesehen, wobei die Zugangskontrolleinrich-
tung in Abhängigkeit von der Lesung mit der ersten und
der zweiten Antenne sowie der Detektion einer Person
mit einem Personensensor angesteuert wird.
[0015] Bei dieser Zugangskontrolleinrichtung ist die
Zeitdauer zum Lesen des Datenträgers auf eine beson-
ders kurze Zeitspanne reduziert, nämlich die Zeitspanne,
in der der Bereich der ersten Antenne passiert wird.
[0016] Das Ablegen der Anwendungsdaten, der Iden-
tifikationsnummer und der Transaktionszahl des Trans-
aktionszählers des Datenträgers in der Datenbank kann
auf verschiedene Weise erfolgen.
[0017] Falls die Datenbank keinen Eintrag mit der iden-
tischen Identifikationsnummer und der identischen
Transaktionszahl enthält, können die Anwendungsda-
ten, die Identifikationsnummer und die Transaktionszahl
mit der Schreib/Leseeinrichtung einer Zugangskontroll-
einrichtung der betreffenden Gruppe ausgelesen und auf
der Datenbank abgelegt werden, mit der diese Schreib/
Leseeinrichtung vernetzt ist.
[0018] Vorzugsweise ist z.B. an einer Kassa oder der-
gleichen Point-of-Sale eine Dateneingabeeinrichtung
vorgesehen, die mit der Datenbank der benachbarten
Gruppe von Leistungseinrichtungen vernetzt ist. Dabei
können z.B. beim Kauf der Datenträger oder von Zu-
gangsberechtigungen an der Kassa mit der Dateneinga-
beeinrichtung einerseits die Anwendungsdaten auf den
Datenträger codiert und eine Transaktionszahl auf dem
Transaktionszähler des Datenträgers abgelegt werden,
und andererseits gleichzeitig die Identifikationsnummer,
die Anwendungsdaten und die Transaktionsnummer in
der Datenbank dieser Gruppe abgespeichert werden.
[0019] Die Dateneingabeeinrichtung kann dabei auch
durch einen PC oder dergleichen Endgerät gebildet wer-
den, das z.B. über das Internet mit der Datenbank ver-
bunden ist. Die Identifikationsnummer kann auf dem Da-
tenträger sichtbar angebracht sein oder von der Daten-

eingabeeinrichtung ausgelesen werden.
[0020] Wenn die Datenbank, mit der die Schreib/Le-
seeinrichtung vernetzt ist, die den Datenträger ausliest,
hingegen nicht mit einer Dateneingabeeinrichtung ver-
bunden ist, werden die Anwendungsdaten, die Identifi-
kationsnummer und die Transaktionszahl, die mit der
Schreib/Leseeinrichtung aus dem Datenträger ausgele-
sen worden sind, in der Datenbank abgelegt.
[0021] Die Erfindung ist insbesondere für Datenträger
mit einer Zugangsberechtigung geeignet, die sich auf ei-
nen bestimmten Zeitraum erstreckt, also beispielsweise
für Zeitkarten, wie Mehrstunden-, Halbtages-, Tages-,
Mehrtages-, Wochen-, Monats- oder Saisonkarten.
Selbstverständlich kann der Datenträger dazu anstelle
einer Karte auch in anderer Weise ausgebildet sein, bei-
spielsweise in Form einer Armbanduhr. Dabei kann es
sich um einen Gültigkeitszeitraum handeln, also z.B. ei-
nen Tag, oder z.B. zwei halbe Tage. Diese Gültigkeits-
zeiträume bilden dann einen Bestandteil der Anwen-
dungsdaten. Wenn sich der Gültigkeitszeitraum ändert,
also z.B. der erste halbe Tag bei dem Datenträger, auf
dem insgesamt zwei halbe Tage abgelegt sind, in An-
spruch genommen wird, ändern sich damit die Anwen-
dungsdaten. Die geänderten Anwendungsdaten werden
mit einer geänderten Transaktionszahl in der Datenbank
und mit der Schreib/Leseeinrichtung auf dem Datenträ-
ger abgelegt. D.h., bei jedem Schreibvorgang mit einer
Schreib/Leseeinrichtung wird die Transaktionszahl ge-
ändert.
[0022] Beim Wechsel von einer Gruppe von Leistungs-
einrichtungen zu einer anderen Gruppe an dem ersten
halben Tag werden dann die Identifikationsnummer, die
geänderten Anwendungsdaten und die geänderte Trans-
aktionszahl des Transaktionszählers mit einer Schreib/
Leseeinrichtung der anderen Gruppe ausgelesen und in
der Datenbank dieser Gruppe abgelegt.
[0023] Besonders geeignet ist die Erfindung für soge-
nannte Wahl-Abonnements. Dabei definieren die Zu-
gangsberechtigungsdaten einen Gesamtgültigkeitszeit-
raum und innerhalb des Gesamtgültigkeitszeitraums ei-
nen oder mehrere Einzelgültigkeitszeiträume zur Benut-
zung der Leistungseinrichtungen der Gruppen, die das
System umfasst. Dabei kann es sich beispielsweise um
einen Datenträger handeln, der insgesamt eine Woche,
jedoch in dieser Woche beispielsweise nur an fünf Tagen
oder sieben Halbtagen oder dergleichen zeitlich be-
grenzten Einzelgültigkeitszeiträumen gültig ist.
[0024] Nach der Erfindung muss der Datenträger also
dann gelesen werden, wenn außerhalb des Netzes einer
Gruppe von Leistungseinrichtungen geschrieben wer-
den muss. Falls der Datenträger innerhalb einer Gruppe
verweilt, reicht das Lesen der Identifikationsnummer und
der Transaktionsnummer hingegen aus.
[0025] Die Transaktionszahl kann durch einen Spei-
cherplatz auf dem Datenträger gebildet werden, der bei
einer Änderung der Anwendungsdaten mit einer neuen
Transaktionszahl überschrieben wird. Stattdessen kann
der Transaktionszähler durch eine in den Datenträger
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integrierte Zähllogik gebildet sein, wodurch bei einer Än-
derung der Anwendungsdaten die Transaktionszahl ent-
weder automatisch oder auf Befehl geändert wird.
[0026] Die Anwendungs- oder Applikationsdaten um-
fassen z.B. neben dem Gesamtgültigkeitszeitraum und/
oder Einzelgültigkeitszeiträumen alle Daten, die der Da-
tenträger zur Abwicklung der Zugangskontrolle benötigt.
[0027] D.h., erfindungsgemäß ist auf jedem Datenträ-
ger ein Transaktionszähler aufgebracht, der gemeinsam
mit der eineindeutigen Identifikationsnummer, z.B. der
Seriennummer des Datenträgers, als Schlüssel für die
zentrale Datenbank jedes Netzes einer Gruppe von Lei-
stungseinrichtungen verwendet wird.
[0028] Der Datenträger wird mit den Anwendungs-
oder Applikationsdaten beispielsweise zuerst am Point-
of-Sale beschrieben und mit der Schreib/Leseeinrich-
tung einer Zugangskontrolleinrichtung anschließend im-
mer dann, wenn abgebucht, also die Transaktionszahl
auf dem Transaktionszähler geändert wird. Die Anwen-
dungsdaten plus Identifikationsnummer plus Transakti-
onszahl werden in der Datenbank des Netzes der betref-
fenden Gruppe abgelegt.
[0029] Das Lesen mit der Schreib/Leseeinrichtung ei-
ner Zugangskontrolleinrichtung umfasst das Lesen der
Identifikationsnummer und der Transaktionszahl von
dem Datenträger. Es erfolgt dann die Abfrage in der Da-
tenbank des jeweiligen Netzes. Falls ein Eintrag mit einer
identischen Kombination aus Identifikationsnummer und
Transaktionszahl in der Datenbank vorhanden ist, wer-
den die Anwendungsdaten aus der Datenbank für die
weitere Transaktion verwendet. Ist hingegen kein Eintrag
mit einer identischen Kombination aus Identifikations-
nummer und Transaktionszahl in der Datenbank vorhan-
den, werden die Anwendungsdaten mit der Schreib/Le-
seeinrichtung von dem Datenträger ausgelesen. D.h.,
falls der Datenträger in dem Netz einer Gruppe von Lei-
stungseinrichtungen verweilt, reicht das Lesen der Iden-
tifikationsnummer und der Transaktionszahl vom Daten-
träger mit der Schreib/Leseeinrichtung aus.
[0030] Nachstehend ist die Erfindung anhand der bei-
gefügten Zeichnung beispielhaft näher erläutert. Darin
zeigen jeweils schematisch:

Figur 1 eine Wintersportregion mit zwei Skigebieten;
und

Figur 2 einen Datenträger.

[0031] Gemäß Figur 1 sind zwei Gruppen von Lei-
stungseinrichtungen, nämlich die Skigebiete A und B, mit
Skiliften 1 und 2 bzw. 3 und 4 oder dergleichen Trans-
porteinrichtungen vorgesehen. Die Skigebiete A und B
bilden eine Wintersportregion.
[0032] Jeder Skilift 1 bis 4 ist jeweils mit einer Zugangs-
kontrolleinrichtung 5 bis 8 mit einem Drehkreuz 9 bis 12
oder dergleichen Personenvereinzelungseinrichtung
versehen, die eine Schreib/Leseeinrichtung 13 bis 16
aufweist. In Figur 1 ist an jedem Lift 1 bis 4 nur eine

Kontrolleinrichtung 5 bis 8 mit einem Drehkreuz 9 bis 12
und einer Schreib/Leseeinrichtung 13 bis 16 dargestellt.
An einem Lift können jedoch auch mehrere Zugangsspu-
ren mit jeweils einer Zugangskontrolleinrichtung mit einer
Schreib/Leseeinrichtung vorgesehen sein.
[0033] Die Schreib/Leseeinrichtungen 13, 14 der
Gruppe A und die Schreib/Leseeinrichtungen 15, 16 der
Gruppe B sind mit einer Datenbank 17 bzw. 18 über Lei-
tungen 13a bis 16a vernetzt. Die Datenbank 17 der Grup-
pe A ist außerdem über die Leitung 19a mit der Daten-
eingabeeinrichtung 19, also z.B. einer Kassa verbunden,
an der der Datenträger 20 gekauft wird.
[0034] Gemäß Figur 2 weist der Datenträger 20 eine
Identifikationsnummer 21, z.B. die Seriennummer des
Chips des RFID-Datenträgers, beispielsweise "7412"
auf. Der Datenträger 20 ist mit einem Transaktionszähler
22 versehen. Beim Kauf des Datenträgers 20 werden mit
der Dateneingabeeinrichtung 19 im Transaktionszähler
22 eine Transaktionszahl, z.B. "1" abgelegt, ferner die
Anwendungsdaten 23 einschließlich der Gültigkeitsda-
ten. Die Identifikationsnummer und die Anwendungsda-
ten in dem elektronischen Datenträger 20 sind, wie üb-
lich, in binärer Form abgelegt, ebenso die Transaktions-
zahl.
[0035] Wenn es sich z.B. um ein Wahl-Abonnement
handelt, d.h. eine Zugangsberechtigung, die z.B. für fünf
Tage innerhalb einer Woche (sieben Tage) gilt, umfas-
sen die Anwendungsdaten als Gültigkeitsdaten bei-
spielsweise das Datum des ersten Tages, z.B.
"10.01.XX", und des letzten Tages, z.B. "17.01.XX", den
Gesamtgültigkeitszeitraum des Datenträgers sowie die
Tage oder Einzelgültigkeitszeiträume "5", die der Daten-
träger 20 innerhalb des Gesamtgültigkeitszeitraums gilt.
Die Transaktionszahl des Transaktionszählers 22 ist den
Tagen bzw. Einzelzeiträumen als Referenz zugeordnet.
[0036] Die Identifikationsnummer 21 ("7412"), die
Transaktionszahl ("1") und die Anwendungsdaten 23 ein-
schließlich der Gültigkeitszeiträume (5 Tage gültig im
Zeitraum 10.01. - 17.01.XX) werden beim Kauf des Da-
tenträgers 20 mit der Dateneingabeeinrichtung 19 zu-
gleich an die Datenbank 17 des Skigebiets A übermittelt
und dort abgespeichert.
[0037] Wenn der Skifahrer mit dem so codierten Da-
tenträger 20 am 10.01.XX zum Skifahren im Skigebiet A
beispielsweise zum Lift 1 geht, wird von der Schreib/Le-
seeinrichtung 13 der Zugangskontrolleinrichtung 15 die
Identifikationsnummer 21 ("7412") und die Transaktions-
zahl ("1") von dem Transaktionszähler 22 gelesen. Mit
dem Zugang zum Lift 1 hat der Skifahrer den ersten Tag
der fünf Tage, an denen der Datenträger 20 gilt, in An-
spruch genommen. Der Datenträger 20 gilt also nur noch
vier weitere Tage. In der Datenbank 17 wird daher ein
Up-date der Anwendungsdaten vorgenommen, und den
geänderten Anwendungsdaten wird die Transaktions-
zahl "2" zugeordnet. Zugleich werden mit der Schreib/
Leseeinrichtung 13 die geänderten Anwendungsdaten
im Datenträger 20 abgelegt, ebenso die Transaktions-
zahl "2" im Transaktionszähler 22 des Datenträgers 20.
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[0038] Bei erneutem Zutritt am ersten Tag zu einem
der Lifte 1, 2 des Skigebiets A wird mit der Schreib/Le-
seeinrichtung 13 bzw. 14 der Zugangskontrolleinrichtung
5 bzw. 6 die Identifikationsnummer 21 und die Transak-
tionszahl "2" des Transaktionszählers 22 von dem Da-
tenträger 20 ausgelesen und bei Übereinstimmung der
gelesenen Identifikationsnummer 21 und Transaktions-
zahl mit der in der Datenbank 17 abgelegten Identifika-
tionsnummer und Transaktionszahl werden die Anwen-
dungsdaten aus der Datenbank 17 ausgelesen und die
ausgelesenen Anwendungsdaten werden überprüft, ob
sie eine gültige Zugangsberechtigung enthalten. Wenn
dies der Fall ist, wird das Drehkreuz 9 bzw. 10 so ange-
steuert, dass der Zutritt zu dem Lift 1 bzw. 2 freigegeben
wird. Die Überprüfung der Anwendungsdaten auf eine
gültige Zugangsberechtigung kann durch die Schreib/Le-
seeinrichtung 13 bzw. 14 erfolgen, die auch das Dreh-
kreuz 9 bzw. 10 ansteuert.
[0039] Die Datenübertragung zwischen der Schreib/
Leseeinrichtung 13 und der Datenbank 17 erfolgt online
und damit sehr schnell. Am ersten Skitag bilden im Ski-
gebiet A damit die Transaktionszahl ("2") und die Identi-
fikationsnummer 21 ("7412") den Schlüssel zum Zugang
zu den Skiliften 1, 2. Damit brauchen mit der Schreib/
Leseeinrichtung 13 von dem Datenträger lediglich die
Identifikationsnummer 21 und die Transaktionszahl des
Transaktionszählers 22 berührungslos ausgelesen wer-
den, so dass die Lesedauer auf beispielsweise 25 ms
bis 50 ms reduziert wird.
[0040] Wenn der Skifahrer nach drei Tagen, also z.B.
am 13.01.XX zum ersten Mal wieder skifahren geht, und
zwar zum Skigebiet B z.B. zum Lift 3, werden mit der
Schreib/Leseeinrichtung 15 der Zugangskontrolleinrich-
tung 7 beim Zutritt zum Lift 3 die Identifikationsnummer
21 und die Anwendungsdaten 23 der Datenbank 18 über-
mittelt. Da sich die Zugangsberechtigungsdaten geän-
dert haben, nämlich nur noch drei weitere Tage innerhalb
des restlichen Gültigkeitszeitraums bis zum 17.01.XX,
wird die Transaktionszahl in der Datenbank 18 z.B. in "3"
geändert und die geänderte Transaktionszahl in dem
Transaktionszähler 22 des Datenträgers 20 abgelegt, zu-
sammen mit den geänderten Anwendungsdaten 23.
[0041] Bei jedem weiteren Zutritt am gleichen Tag zu
einem der Lifte 3, 4 des Skigebiets B braucht damit mit
der Schreib/Leseeinrichtung 15, 16 der Zutrittskontroll-
einrichtung 7, 8 nur noch die Identifikationsnummer 21
und die Transaktionszahl auf dem Transaktionszähler 22
des Datenträgers 20 gelesen, mit der in der Datenbank
18 abgelegten Identifikationsnummer und Transaktions-
zahl abgeglichen, die Anwendungsdaten von der Daten-
bank 18 ausgelesen und durch die Schreib/Leseeinrich-
tung 15, 16 auf eine gültige Zugangsberechtigung über-
prüft zu werden.
[0042] Wenn der Skifahrer am gleichen Tag, also am
13.01.XX, vom Skigebiet B zum Skigebiet A wechselt,
z.B. zum Lift 2, werden mit der Schreib/Leseeinrichtung
14 der Zugangskontrolleinrichtung 6 die Identifikations-
nummer 21, die geänderte Trahsaktionszahl ("3") des

Transaktionszählers 22 und die geänderten Anwen-
dungsdaten 23 des Datenträgers 20 von dem Datenträ-
ger 20 gelesen und in der Datenbank 17 abgelegt. Bei
jedem weiteren Zutritt am gleichen Tag zu einem der Lifte
1, 2 des Skigebiets B braucht dann mit der Schreib/Le-
seeinrichtung 13, 14 der Zugangskontrolleinrichtung 5,
6 nur noch die Identifikationsnummer 21 und die Trans-
aktionszahl auf dem Transaktionszähler 22 des Daten-
trägers gelesen und mit der in der Datenbank 17 abge-
legten Identifikationsnummer und Transaktionszahl ab-
geglichen, die Anwendungsdaten von der Datenbank 17
ausgelesen und durch die Schreib/Leseeinrichtung 13
bzw. 14 auf eine gültige Zugangsberechtigung überprüft
zu werden.
[0043] D.h., nur wenn der Skifahrer vom Skigebiet A
in das Skigebiet B oder vom Skigebiet B in das Skigebiet
A wechselt, müssen die Anwendungsdaten 23, ein-
schließlich der Berechtigungsdaten 24 des Datenträgers
20 gelesen und in der jeweiligen Datenbank 17, 18 ge-
speichert werden, während, falls der Skifahrer in dem
Skigebiet A, B, zu dem er gewechselt hat, verweilt, bei
jeder weiteren Benutzung der Lifte 1, 2 bzw. 3, 4 dieses
Skigebiets A, B mit der Schreib/Leseeinrichtung 13, 14
bzw. 15, 16 lediglich die Identifikationsnummer 21 und
die Transaktionszahl des Transaktionszählers 2 ausge-
lesen werden müssen, um die Anwendungsdaten von
der Datenbank 17, 18 auszulesen.

Patentansprüche

1. System mit wenigstens zwei Gruppen (A, B) von Lei-
stungseinrichtungen (1 bis 4), an denen jeweils min-
destens eine Zugangskontrolleinrichtung (5 bis 8)
mit wenigstens einer Schreib/Leseeinrichtung (13
bis 16) für Datenträger (20) vorgesehen ist, wobei
die Schreib/Leseeinrichtungen (13 bis 16) jeder
Gruppe (A, B) mit einer Datenbank (17, 18) vernetzt
sind, der Datenträger (20) eine Identifikationsnum-
mer (21) aufweist und auf dem Datenträger (20) die
Anwendungsdaten (23) abgelegt sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Datenträger (20) einen
Transaktionszähler (22) mit einer Transaktionszahl
aufweist, welche bei einer Änderung der Anwen-
dungsdaten (23) geändert wird, die Anwendungsda-
ten (23), die Identifikationsnummer (21) und die
Transaktionszahl des Transaktionszählers (22) des
Datenträgers (20) in der Datenbank (17, 18) der
Gruppe (A, B) abgelegt werden, die der Benutzer
aufsucht, und bei Zutritt zu einer Leistungseinrich-
tung (1 bis 4) dieser Gruppe (A, B) mit der Schreib/
Leseeinrichtung (13 bis 16) die Identifikationsnum-
mer (21) und die Transaktionszahl von dem Trans-
aktionszähler (22) des Datenträgers (20) ausgele-
sen werden und bei Übereinstimmung der von dem
Datenträger (20) ausgelesenen Identifikationsnum-
mer (21) und der von dem Transaktionszähler (22)
ausgelesenen Transaktionszahl mit der in der Da-
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tenbank (17, 18) abgelegten Identifikationsnummer
und Transaktionszahl die Anwendungsdaten aus
der Datenbank abgerufen werden und bei gültiger
Zugangsberechtigungsprüfung die jeweilige Zu-
gangskontrolleinrichtung (5 bis 8) den Zutritt freigibt.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Dateneingabeeinrichtung (19) vor-
gesehen ist, mit der die Anwendungsdaten (23) auf
den Datenträger und eine Transaktionszahl im
Transaktionszähler (22) des Datenträgers (20) ab-
gelegt werden.

3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dateneingabeeinrichtung (19)
mit der Datenbank (17, 18) einer Gruppe (A, B) ver-
netzt ist und mit der Dateneingabeeinrichtung (19)
die Anwendungsdaten (23), die Identifikationsnum-
mer (21) und die Transaktionszahl in der Datenbank
(17, 18) abgelegt werden, mit der die Dateneinga-
beeinrichtung (19) vernetzt ist.

4. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anwendungsdaten (23), die Identifi-
kationsnummer (21) und die Transaktionszahl des
Transaktionszählers (22) des Datenträgers (20) mit
der Schreib/Leseeinrichtung (13 bis 16) der Zu-
gangskontrolleinrichtung (5 bis 8) der Leistungsein-
richtung (1 bis 4) einer Gruppe (A, B) ausgelesen
und in der Datenbank (17, 18) der Gruppe (A, B)
abgelegt werden.

5. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass bei einem Wechsel von einer Gruppe (A,
B) zu einer anderen Gruppe (A, B) die Identifikati-
onsnummer (21), die Anwendungsdaten (23) und
die Transaktionszahl des Transaktionszählers (22)
mit einer Schreib/Leseeinrichtung (13 bis 16) der
Gruppe (A, B), zu der gewechselt worden ist, aus-
gelesen und in der Datenbank (17, 18) dieser Grup-
pe (A, B) abgelegt werden.

6. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass mit den Anwendungsdaten (23) ein oder
mehrere Gültigkeitszeiträume zur Benutzung der
Leistungseinrichtungen (1 bis 4) der Gruppen (A, B)
des Systems festgelegt sind.

7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass durch die Anwendungsdaten (23) ein Ge-
samtgültigkeitszeitraum und innerhalb des Gesamt-
gültigkeitszeitraums ein oder mehrere Einzelgültig-
keitszeiträume zur Benutzung der Leistungseinrich-
tungen (1 bis 4) der Gruppen (A, B) des Systems
festgelegt sind.

8. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Datenträger

(20) ein berührungslos arbeitender Datenträger ist.

9. System nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Transaktions-
zähler (22) durch einen Speicherplatz auf dem Da-
tenträger (20) gebildet wird, der bei jeder Änderung
der Anwendungsdaten (23) mit einer neuen Trans-
aktionszahl überschrieben wird.

10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Transaktionszähler (22)
durch eine in den Datenträger (20) integrierte Zähl-
logik bei einer Änderung der Anwendungsdaten (23)
entweder automatisch oder auf Befehl die Transak-
tionszahl ändert.
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